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Norm

EO §405

Rechtssatz

Das Exekutionsgericht hat gemäß § 405 EO in jenen Fällen, in denen Unterhaltsleistungen oder sonstige

wiederkehrende Leistungen in einem Bruchteil des Einkommens des Verp5ichteten geschuldet werden, eine

Anpassung des Unterhaltstitels vorzunehmen und den Bruchteilstitel in einen Festbetragstitel umzuwandeln. Dies

geschieht dadurch, dass der Umfang der zu vollstreckenden Forderung in der Exekutionsbewilligung betragsmäßig

festgesetzt wird.
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